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Gesamtverteidigung
Dré .SïcFe/P«/.rpofo/F her bcFiz/e/z

Am 27. Juni 1973 hat der Bundesrat der Bundesversammlung den Berich; «Fer hzV 5/VFerFe/V.r-

po//7/F der Schweiz unterbreitet. Am 23. August wurde dieser Bericht anlässlich einer Presse-

konferenz, die von Bundespräsident Bonvin eröffnet wurde, der Öffentlichkeit übergeben.

Obschon in den letzten Jahren Konzeptionen für Teilbereiche der Gesamtverteidigung festgelegt
worden waren, ist es notwndig geworden, eine a/»/«.«e«he r/re/egAcFe Ko«zep/z'o« auszuarbeiten,
wie sie der Bericht darstellt.

Die Konzeption der Sicherheitspolitik verbindet nicht nur einzelne Teile zu einem Ganzen, sondern
ermöglicht die Lösung verschiedener gra»h.Lk.h/VFer ProF/ewe. Dazu gehören die Frage der
Aktualität gewisser Bedrohungsformen und die sich daraus ergebenden Folgen für unser Verhalten
in sicherheitspolitischen Fragen, die Beurteilung der Notwendigkeit und der Möglichkeiten zur
Aufrechterhaltung eines ausreichenden Bereitschaftsgrades u. a. m.

D/e BehroF//ng ist zwar heute nicht akut, aber doch potentiell vorhanden. Davon zeugen die
dauernden ideologischen, macht- und gesellschaftspolitischen Spannungen, die in Europa sich
gegenüberstehenden Armeen, Massenvernichtungsmittel sowie Übergriffe auf jener strategischen
Ebene, die mit indirekter Kriegführung bezeichnet wird. Der Grad einer ausreichenden Bereitschaft
tnisst sich nicht an einer totalen Abwehr oder einer Militarisierung des Lebens, sondern am
Umfang einer Selbstbehauptungsorganisation, welche einen aa.sr«VFe«heB .SVFa/z gewährleistet.

Aus der Gegenüberstellung der einzelnen analysierten Bedrohungsarten und unserer sicherheits-
politischen Ziele ergibt sich unsere strategische Zielsetzung und werden unsere r/ra/eg/rcFe«
FLz«pto//g«Fe» aFgefo'/e/. Der Bericht enthält konkrete Aufträge an die einzelnen Instrumente
der Gesamtverteidigung: Aussenpolitik, Armee, Zivilschutz, Wirtschaft und Finanzen, Information,
psychologische Abwehr und Staatsschutz sowie an eine im Entstehen begriffene Infrastruktur, die
dem Kampf und dem Überleben dient.
Unsere Strategie umfasst einen nach aussen aktiven Bereich, um im internationalen Rahmen zur
Erhaltung eines dauerhaften Friedens beizutragen, dies hauptsächlich durch die Weiterentwicklung
unserer traditionellen Politik der Guten Dienste, und gleichzeitig umfasst sie einen defensiven,
bewahrenden Bereich zur Verhinderung und Abwehr von Handlungen, die gegen die Sicherheit
der Schweiz gerichtet sind. Es handelt sich dabei darum, durch unseren festen zz/r SV/Fr/-
FeFaap/a/zg und die entsprechende Ver/ezhzgaBg.rFerezV.S'cFtf// einen möglichen Gegner von feind-
liehen Handlungen abzuhalten. Die Bereitschaft der Armee, des Zivilschutzes und der Kriegswirt-
schaft hat somit vor allem eine präventive Bedeutung und dient zur FrF/h/z/vg (7er Fr/eher/r für
unser Land.

Eine vermehrte /«/or/Baho« der Bevölkerung und der Behörden über die im Bericht enthaltenen
Grundsätze der Sicherheitspolitik wird zur Stärkung des Selbstbehauptungswillens beitragen.

PrMrM//»Z7»PB z/vh a/zrer Ko/»«ze«/z7r

Das Echo in der Presse des In- und Auslandes auf den Bericht des Bundesrates über die Sicher-
heitspolitik war überwiegend positiv. Zu einigen kritischen Bemerkungen nehmen wir nachfolgend
Stellung.

- Frr/ her /««//<? Le/Vra/z wf her po/PAcFe« F«Fr««g gezihhwze/ zw/h z/Fer h/V oFerr/e BeFörhe,
har PenWe«/, //«he/ «/«« z«z Berz'cF/ «/VF/r.

Die Numerierung der Leitsätze bedeutet nicht ihre Rangordnung, sondern einen logischen Ablauf.
Das beweist z.B. die Tatsache, dass die Frage des Überlebens der Nation «erst» im 15. Leitsatz
behandelt wird, obschon dies mindestens ebenso wichtig wie das Problem der Führung ist. 17«

Ber/VF/ KJ/Vh zzvVherFo// aa/ h/V Po//e hei PßrF?«/e«/r F/'/zgezivVre«: «Die Organisation muss des-

halb dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit entsprechen und so beschaffen sein, dass Regierung
und Parlament die sicherheitspolitischen Aufgaben unter Wahrung ihrer demokratischen Zustän-
digkeit bewältigen können» (S. 32). An einer anderen Stelle lesen wir: «Erfolgversprechende
Selbstbehauptung wird stets Opfer an Zeit und Geld sowie persönliche Anstrengungen erfordern.
Ihr Ausmass bestimmt in unserer Demokratie die Bundesversammlung und letztlich das Volk»
: S 39).
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Es ist aber zu berücksichtigen, dass gemäss Art. 1 des «Bundesgesetzes über die Leitungsorgani-
satton und den Rat für Gesamtverteidigung» die Lez/z/Kg der Ger«z/z/z'er/e/dzg//«g de/» Bzzwderra/

oWz'eg/, er trägt auch die Verantwortung für die Vorbereitung und Durchführung aller sicherheits-

politischen Massnahmen.

- Ger/zV/z/ azz/ dar Prz'wzzp der U«z'z/erra/z/ä/ z/zzrerer riz'p/oz/za/zreLe« Bez/eLz/«ge«, ware ez» Bez/rz'//

««rerer Lewder zzz de« Vere/'«/e« Na/zozze« fUA'Oj die /ogz'rcLe Xo«re^«erzz der rcZnz/e/'zer/rcLe/z

Fnede«rpo/z7z£.

Die Frage des Beitrittes zur UNO z/zz/rr «oc/z zee/Ver dzrEzz/zer/ zeerde«. Ihre Beantwortung
konnte deshalb noch nicht in die Konzeption der Sicherheitspolitik aufgenommen werden.

- I« ez'w/ge« PrerreEo/zz//ze«/are« zzdrd dze «Krz'egrz/erLzVzderz/wg dzzrc/z Ver/e/d/gz/zzgrLere/VrcLa//»
dezzz Begri// «r/arEe Arwzee» g/ez'cEger/eZ//.

Eines der wichtigsten Anliegen des Berichtes besteht in der Darstellung der Ver/ez'dz'gz/wgrEerez'/-

rcEa// als einer dz/wz/zze «o» z»z7z7«>zrcBe« z/zzd zzLi/ezz Azz/gaEe« z/«d A«r/re»gz/«ge/z. Im Bericht
steht ausdrücklich: «Die Kriegsverhinderung durch Verteidigungsbereitschaft nennen wir Dissua-
sion. Sie ist keineswegs eine reine militärische Aufgabe, sondern setzt ein umfassendes Durchhalte-
vermögen von Volk und Behörden voraus Nur kraftvolle Anstrengungen im militärschen wie
im zivilen Bereich können die Dissuasion erreichen» S. 15).

- Dze Ta/racEe, darr Bzzzzderprärz'dezzZ Bo«zd« dze PrerreEo«/ere;zz der EMD erö//«eZe, azz zz/e/cEer

der Berz'c/zZ z/Eer dze SïeLerLez/rpo/z/zE präre«/z'er/ zezzrde, zez'g/, darr der Bzz/zderra/ ez'wer r/arEezz

Arwzee grorre Bedez//z/«g Eez'zzzzrr/.

Der Bericht über die Sicherheitspolitik wurde wo/» 5/aE /zz'r Ger«»z/z/er/ezdz'gzz«g, e/'/zez» z/zcE/-
«zz/zZärz're/ze« Gre/z/zz////, in dem alle Departemente und die Bundeskanzlei vertreten sind, ausge-
arbeitet. Um diesen Eez'werzaegr rez« «zz7z7arzrrEe/z CLaraE/er der «ezzezz KowzepZz'orz zu unterstrei-
chen und die BedezzZzzzzg der zz'zdZe« Berez'cEe der Ger«/»/«er/ez'dz'gz/»g hervorzuheben, wurde die
Präsentation des Berichtes von Bundespräsident Bonvin eröffnet.

- Er zzzäre Eerrer, zeewzz dar KapzdeZ z/Eer dze Mo/z'zza/z'o« i/o/» PoZzVz'reFe« DeparZezwezzf zz«d zz/eBz

»o»z EMD redzg/e/7 zz/orde/z zzzäre z/«d zwar azz/ Grzzrzd ez'wer i/ori»z'ege«d po//7/rcEe« A/za/yre.

Ein hoher Beamter des Politischen Departements ist ständiges Mitglied des Stabes für Gesamtver-
teidigung, der mehrere Entwürfe des Berichtes inhaltlich und redaktionell überprüft und bearbeitet
hat. Nach Abschluss dieser Arbeit wurden zum letzten Entwurf die 57e//z/«g«aB/»e« a//er Depar-
/ez«e«/e, darunter az/cE der PoZzZz'rcBezz Depar/ez»e«/r eingeholt.

- Der EZz'zzzeezr azz/ AlzZ'e/zZegrzzppe«, dze dz/rcE poZzVZre/zezz, zez'rZrc/za/zZzeLe« zz«d propagawd/r/zrcE-
prpcLoZogz'rc/zezz DrzzcE zEre Ez'w/Zzz.fopBäre« zzz i/ergrörrer« z/errz/cEe«, zzv'rd aZr Eyr/erzrcEe A/zgr/
der BeBördezz nor »«o/zy/zze/z MacE/e« EezezcE/ze/.

Hinweise auf mögliche Gefahren haben weder mit Hysterie noch mit Angst etwas zu tun, sondern
gehören zum Pflichtenkreis jeder verantwortungsbewussten Führung. Gerade die jüngsten krie-
gerischen Ereignisse mit propagandistischen Nebenerscheinungen beweisen, dass Hz'«zz/e/re azz/ dze
z'wdzreE/e« Krzegr/or/»e» EerecE/z'g/ sind.

- Er zzdrd Erz'/zrz'er/, darr /zw BerzeE/ der Bzz/zzferra/er die Ar/vee a/r zz/zrer ezTzzzger AfarE/GE/or
Eezez'cE«e/ zi/z'rd z/«d darr rz'e /z/r dze Dz'rrzzarz'o« dar re/a/zd grörr/e Gezi/zcE/ La/.

Ade BerezVEe der Gesamtverteidigung werden im Bericht des Bundesrates ausdrücklich als r/cEer-
Eez7rpo/z7zrcE iz/zeE/zg bezeichnet. Je nach Zeitpunkt bzw. strategischem Fall kann das Schwer-
gewicht bei clem einen oder anderen dieser Bereiche liegen. Im Hinblick auf die dissuasive
Wirkung (Abhaltung) ist es selbstverständlich, dass ein möglicher Gegner in seine Ka/Ezz/a/z'o»
z/Eer de« «Ez'«/rz7/rprezr/> z««a'eEr/ de« FaE/or A/wzee (Moral der Truppe, Ausrüstung, Aus-
bildung) einbezieht und erst dann die Zahl und die Ausstattung der Schutzräume berücksichtigt.

- Dze WzrEa/zg der Berz'cE/er Ea«g/ dai>o/z «L, iz/ar dze zVIedz'e« z/zzd dze po/z7zrcEe« Par/eze« »zz7

z'E/» a«/a«ge«.

Dies entspricht vollumfänglich der im Bericht geäusserten Ansicht über die »o/zae«dzgezz A/zr/re«-
gz/«ge« de;' z/erreBz'ede«r/e» /»r/awze/z: «Wir werden uns indessen bewusst bleiben müssen, dass die
Erhaltung einer tragenden Staatsgesinnung sich nicht von selber ergibt, sondern der umfassenden
und ständigen Bemühungen aller Bürgerinnen und Bürger bedarf» (S. 20).
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- De« Ver/ztrser« z/er Bm'cFto zoirz/ twgetzw/e«, zier «zz/z'otfzz/e« .SVcFerFezV zw z/er rozD/e«
5/cFerFetV z/e« Vomz«g z« geFe«.

Hier wird etwas behauptet, was im Bericht des Bundesrates nicht steht. 7«z Gege«te7, es heisst

dort: «Der Wille, die staatliche Gemeinschaft zu verteidigen, wird wesentlich davon abhängen,
oF VcF z/zere Ge«ze/«rcFzz/f als lebendig erweist, das heisst auch zz/r /ü'F/g z« Re/or»ze« ««z/ Afoz/er-

»A/er«»g ««z/ oF e/«e gerecFfe Gere//5cFa/Zsorz/«zz«g FerrreF/» (S.20),

- Der Ber/eFf e«fFä// «zeFf He/ Neaer, er zV ez'«e ZarzZOTZ»e«/z2Ka«g zw; Fe,Fzt««fe« TFere«.

Diese Feststellung ist teilweise berechtigt, hingegen lässt sich im Bericht gegenüber allen bisherigen
sicherheitspolitischen Dokumenten ei«e Re/Fe «ezzer E/e/«e«fe feststellen, so:

• die Differenzierung unserer VcFerFe/f.S'po/ifAcFe« Zzelsefza«,ge« und ihre Bewertung im Lichte
der verschiedenen Bedrohungsarten

• die Definition von sechs rfrztfeg/rcFe« Fälle«, die gemeinsam mit dem Grundsatz der Verhältnis-
mässigkeit im Einsatz der Mittel eine flexible Handhabung der Gegenmassnahmen erlaubt

• die Definition der r/rzz/egzkc7;ezz Hzzap/zza/gzzFe«, um jedermann verständlich zu machen, worauf
es bei verschiedenen Fällen bzw. bei Überschneidungen ankommt

• die Formulierung der r/rafeg/rcFe« Aa/fräge der zivilen, militärischen und organisatorischen Ele-
mente der Selbstbehauptung aus einheitlicher, übergeordneter Sicht

• die Formulierung der r/rzt/egAcFe« Le//rä7ze, die der Verdeutlichung unserer Sicherheitspolitik
allgemein und der Beurteilung der täglichen Arbeit dienen.

VerFrezVaag z/er BerzcFzer

Der Bericht des Bundesrates über die Sicherheitspolitik ist im Bundesblatt, im Militäramtsblatt
und im Mitteilungsblatt des Zvilschutzes veröffentlicht worden. Ferner wurde der Bericht u. a. an
die Presse, an das Radio und Fernsehen, an die Kantonsregierungen und in den Kursen der Zentral-
stelle für Gesamtverteidigung verteilt. Der Bericht kann bei der EDMZ in allen drei Landes-
sprachen bezogen werden.

Ä'ozzz/zzzkrzonezz z/er Baaz/eizzerrzzazaz/aag

Im Zusammenhang mit der bevorstehenden Behandlung des Berichtes des Bundesrates über die
Sicherheitspolitik in den eidgenössischen Räten sind entsprechende Kommissionen gebildet worden.

Kor/za/zTwo« z/er NzzZzoazz/ra/er: Bratschi (Präsident), Allgöwer, Baumann, Bircher, Bochatay,
Bommer, Bretscher, Copt, Dürr, Gautier, Glasson, Haller, Hayoz, Hubacher, Marthaler, Meyer
Hans Rudolf, Müller-Balsthal, Ribi, Röthlin, Schläppy, Schürch, Schwarzenbach, Speziali, Villard,
Wver.
KoazzzzzAzo« z/er Ffäraz/erztZer.- Hürlimann (Präsident), Aubert, Grosjean, Guisan, Herzog, Hon-
egger, Knüsel, Lampert, Aluheim, Nänny, Oechslin, Reimann, Stucki, Urech, Vincenz.

Vez'orz/?zzz«g zzFer z/ze Koorz/z'zzzz/z'o« z/er ACAcFzzfzz/zzzrrwzzZwze«

Die Möglichkeit einer A-Bedrohung besteht in Friedenszeiten, Wegen Versuchen oder Unfällen
sowie im Falle offener Konflikte kann die A-Bedrohung rasch ansteigen. Die C-Bedrohung besteht

sozusagen ausschliesslich bei Feindseligkeiten auf unserem Territorium. Die Bedrohungslage im
AC-Bereich erfordert eine Koordination der Schutzmassnahmen, da diese verschiedene Departe-
mente und zahlreiche zivile und militärische Organe betreffen. Die Erfahrung hat gezeigt, class es

notwendig war, dieses Gebiet neu zu regeln und die Zuständigkeit dem Bundesgesetz über die

Leitungsorganisation der Gesamtverteidigung anzupassen. Eine verstärkte Integration der militä-
rischen und zivilen Elemente zugunsten der Gesamtverteidigung entspricht auch den im Bericht
des Bundesrates über die Sicherheitspolitik enthaltenen Grundsätzen. Die neue Verordnung prägt
den Grundsatz einer Verpflichtung zur Zusammenarbeit für alle zivilen und militärischen Stellen
und Mittel im Bereiche des AC-Schutzes. Die Koordination der AC-Schutzmassnahmen obliegt dem
Stab für Gesamtverteidigung. Er hat zu diesem Zwecke einen ständigen Ausschuss geschaffen.
Dieser wird im wesentlichen aus dem frühern Alarmausschuss der Eidgenössischen Kommission
für die Überwachung der Radioaktivität, verstärkt durch die nötigen Spezialisten des C-Schutzes,
gebildet.
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z« .Le«zèwrg

Unter dem Vorsitz des Chefs EMD, Bundesrat Gnägi, hat am 22. /23. Oktober im Stapferhaus
auf Schloss Lenzburg ein «Gesprach über die Sicherheitspolitik der Schweiz» mit den Vertretern
der Medien stattgefunden. Einzelne Aspekte der Konzeption der Gesamtverteidigung wurden
dabei durch Vertreter der entsprechenden Fachgebiete dargelegt und mit den Teilnehmern erörtert.

In Morschach bei Brunnen wurde vom 29. bis 31. Oktober ein Seminar für Vertreter aus Wirt-
schaftskreisen durchgeführt. In Referaten und Gruppengesprächen wurden sicherheitspolitische
Gegenwartsfragen erörtert und namentlich der Bericht des Bundesrates an die Bundesversammlung
über die Sicherheitspolitik der Schweiz in der Sicht des strategischen xLuftrages der Wirtschaft-
liehen Kriegsvorsorge und der Kriegswirtschaft behandelt.

/I/zaZn'er/e Brorc.te><? zz/»z Berich/ «Aer cfze 5zcBerBe/7rpo//VzC

In Vorbereitung befindet sich eine illustrierte Broschüre, die das Gedankengut des Berichtes zu-
handen eines breiteren Leserkreises veranschaulichen soll. Diese Broschüre, die voraussichtlich
anfangs 1974 zur Verfügung steht, eignet sich vor allem auch zur Abgabe an Schulen. Nähere
Informationen folgen.

///V Geru/Wözur/ezV/g/zug fBtzZ/e/ùz Nr. 1, Ncue/zAer 7 9739

Die Kosten von Gesamtverteidigung und Zivilschutz
Tragbare Bt7uj/«»g 7er Gewe/We«

zu Es gibt Kantone und auch Gemeinden, die auf dem Gebiete des Zivilschutzes, wo es im Rah-

men der Gesamtverteidigung um den Schutz der Bevölkerung und der für das Über- und Weiter-
leben notwendigen Güter und Einrichtungen geht, immer wieder über die hohen Kosten klagen
und sich nur zögernd an die Realisierung der durch die Bundesgesetze über den Zivilschutz ver-
bindlich vorgeschriebenen Massnahmen heranwagen. Eine Zusammenstellung lässt aber erkennen,
dass diese Kosten, an denen der Bund mit erheblichen Subventionen beteiligt ist, bei etwas gutem
Willen und Verständnis für den Schutz der anvertrauten Bevölkerung durchaus tragbar sind.

Teile der Gesamtverteidigung Rechnung In % der In % der
1972 Gesamt- Gesamtrechnung

(Mio Fr.) Verteidigung des Bundes

Militärische Landesverteidigung 2 188,8 90,26 21,12
Zivilschutz 209,3 8,63 2,02
Wirtschaftliche Kriegsvorsorge 18.7 0.77 0,18
Psychologische Landesverteidigung 8.3 0,34 0,08

Totalkosten der Gesamtverteidigung 2 425,1 100 23.4

In diesem Zusammenhang sind die Zahlen von Interesse, die im Durchschnitt die 149 zivilschutz-
Pflichtigen Gemeinden des Kantons Bern erfassen und Auskunft geben, über die Belastung des
Zivilschutzes im Rahmen der Gemeindefinanzen. Das kantonale statistische Amt klassiert sie unter
der Sammelrubrik «Landesverteidigung» und bezifferte sie für das Jahr 1967 mit 2,2 % und für
1968 mit 2,6 % der Gesamtausgaben der Gemeinden. Nach dem eidgenössischen Jahrbuch sank
dieser Durchschnitt im Jahre 1970 auf 2,25 %. Wenn auch neueste eingaben noch nicht erhältlich
sind, ist aus den bekannten Zahlen doch sichtbar, dass die Ausgaben für den Zivilschutz den
Gemeinden eine verhältnismässig geringe Belastung bringen und durchaus tragbar sind.
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